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Informationsvorlage der Verwaltung Diese Vorlage

Nachtragsvorlage
ersetzt die Ursprungsvorlage.

ergänzt die Ursprungsvorlage.

Grem ium Sitzung am Beratung

Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und
Beteiligungsausschuss

10.11.2016 öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

8. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 05.08.2004

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Grem ium , Datum , TOP, Drucksachen-Nr.)

Sachverhalt:

Ergebnis der Vorberatungen in den Bezirksvertretungen 

1. Folgende Bezirksvertretungen haben eine Empfehlung entsprechend der
Vorlage 3525/2014-2020 beschlossen:

BV Gadderbaum
BV Schildesche
BV Stieghorst
BV Brackwede
BV Dornberg
BVJöllenbeck

einstimmig beschlossen

BV Senne einstimmig bei einigen
Enthaltungen beschlossen

2. Folgende Bezirksvertretungen haben eine von der Vorlage abweichende Empfehlung
ausgesprochen:

BV Mitte
Beschluss:

Die Bezirksvertretung Mitte lehnt die Einstufung des Platzes Kesselbrink als überbezirklich
ab und weist darauf hin, dass - für den Fall, dass die Veränderung der Satzung im Rat
beschlossen werde - die Beteiligungs- und Entscheidungsrechte der Bezirksvertretung
nach der Gemeindeordnung bestehen bleiben.
Unter dieser Maßgabe empfiehlt die Bezirksvertretung Mitte dem Rat, die 8. Satzung zur
Änderung der Hauptsatzung vom 05.08.2004 laut Anlage 1 zur Vorlage zu beschließen.



- einstimmig beschlossen -

BV Heepen

Beschluss:

1. Die Bezirksvertretung Heepen lehnt den Artikel 1 Nr. 1 des Vorschlags zur 8. Satzung
zur Änderung der Hauptsatzung ab. Alle weiteren Punkte des Änderungsvorschlags
nimmt die Bezirksvertretung Heepen zur Kenntnis.

2. Das Freizeitzentrum Baumheide soll zukünftig wieder als stadtbezirkliche Einrichtung
ausgewiesen werden.

- einstimmig beschlossen -

BV Sennestadt

Beschluss:
8. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 05.08.2004

- einstimmig abgelehnt -

Oberbürgerm eister

Clausen

Wenn die Begründung länger als drei
Seiten ist, bitte eine kurze
Zusammenfassung voranstellen.


